










Der Bürgermeister findet die Abwicklung mit „Zeller Zehnern“ als unangemessen, da diese 

nicht mit dem Essen gegenverrechnet werden können und somit für andere Zwecke 

ausgegeben werden. Es gibt bereits einen „Spendentopf“ über diesen kann der 

Bürgermeister im Rahmen seiner Kompetenz verfügen – dieser könnte direkt mit dem 

Ausspeisungsentgelt gegenverrechnet werden. 

GVin Michaela Haunold erkundigt sich, wie die Antragstellung für diesen Spendentopf 

abläuft bzw. wie dieser beworben wird. 

BGM Martin Tiefenthaler erklärt dazu, es benötigt dazu keine Antragstellung die 

Auszahlung erfolgt auf Anfrage oder im Ermessen des Bürgermeisters. Eine öffentliche 

Information wird es nicht geben.  

GRin Heide Koblbauer unterstützt die individuelle Förderung durch den Bürgermeister und 

findet, dass manche „Schuldenberge“ nicht durch schwaches Einkommen verursacht 

wurden. Die Hemmschwelle für die Antragsstellung ist vielleicht auch manchmal gegeben. 

GVin Karina Meier findet, dass es für einkommensschwache Familien / Notsituationen 

Unterstützungen von Karitative Einrichtungen (Caritas) gibt. 

GVin Michaela Haunold Der Grundgedanke für dieses Sozialtopf ist eine 

kontinuierliche/laufende Förderung/Unterstützung durch öffentliche Gelder für Familien die 

unter der Armutsgrenze leben und nicht die Unterstützung in Notsituationen wie bei 

Karitative Einrichtungen(Caritas) 

GR Markus Zillner würde diese Förderung auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit 

kommunizieren, sondern die Lehrer/Eltern zu informieren, dass es eine 

Unterstützung/Nachlass beim Mittagessen gibt – die Ausgabe von Zeller Zehner findet er 

ebenfalls nicht zielführend. Die Unterstützung/Reduktion direkt mit der Essensabrechnung 

findet er am effektivsten. 

 

Nach Abschluss der Diskussionen lässt der Bürgermeister über seinen Gegenantrag mit 
Handzeichen abstimmen und stellt bei 3 Gegenstimme (GVin Michaela Haunold, GRin Gerda 
Ellerböck, EM Andrea Mayr) die mehrheitliche Annahme fest. 
Danach lässt der Bürgermeister über den Antrag von GVin Michaela Haunold mit 
Handzeichen abstimmen und stellt bei 3 JA-Stimmen (GVin Michaela Haunold, GRin Gerda 
Ellerböck, EM Andrea Mayr) die mehrheitliche Ablehnung dieses Antrages fest. 

 

TOP 6.) Allfälliges 

 
Der Vorsitzende weist auf das Protokoll der letzten Sitzung vom 15.12.2022 hin. Nachdem 
dagegen keine Einwendungen vorgebracht wurden, gilt das Protokoll als genehmigt und wird 
von den Fraktionen gefertigt. 
 

GV Karl Haferl erkundigt sich nach der weiteren Vorgehensweise des Bürgermeisters 
aufgrund der schriftlichen Anfrage der FF Zell an der Pram zum nicht mehr zeitgemäßem 
Feuerwehrhaus. 
Der Vorsitzende antwortet, in der GEP 2017 (Gefahrenabwehr -und Entwicklungsplanung) 
wurde erhoben, dass ein „Umbau“ im Feuerwehrhaus Zell an der Pram erforderlich ist. 
Aufgrund des Alters des Gebäudes und des Bauzustandes geht die Tendenz eher zu einem 
Neubau. Gemeinsam mit der Feuerwehr soll ein passendes Grundstück gesucht werden, 
dass verkehrs- und einsatztechnisch günstig gelegen ist. Das Feuerwehrhaus könnte auch 
gemeinsam mit dem Gemeindebauhof errichtet werden.  
EM Gerhard Steininger ersucht den Neubau des Feuerwehrhauses Zell an der Pram in die 
Prioritätenreihung mitaufzunehmen in den nächsten Gemeindevoranschlägen (MFP) 
GV Karl Haferl möchte weiters wissen, wie es mit den Löschwasserentnahmestellen an der 
Pram aussieht. 
Der Bürgermeister erklärt dazu, dass er mit dem „Flußbaupolier“ bereits Kontakt 
aufgenommen hat, die technische Umsetzbarkeit ist noch mit der Wasserrechtsbehörde 










